
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/6/20 5Ob126/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1972

Norm

AußHG 1968 §2

Rechtssatz

Der zwischen zwei Inländern im Inland geschlossene Kaufvertrag über einen im Zollausland - hier: in einem

Zolleigenlager - be9ndlichen Tie;ader bedarf, sofern der Tie;ader im Zollausland verbleibt, keiner Bewilligung im Sinne

des § 2 AußHG. Erst für den Fall der Einfuhr des Tiefladers greift § 2 AußHG Platz.

Entscheidungstexte

5 Ob 126/72
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Schlagworte

SW: Auto
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